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RS OGH 1969/2/11 4Ob574/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1969

Norm

ABGB §863 CV

ZPO §168

Rechtssatz

Wenn der Berechtigte Ruhen des Verfahrens eintreten läßt, um seine mit dem Einwand des Mangels der passiven

Klagslegitimation bekämpfte Forderung bei einem Dritten hereinzubringen, kann daraus allein noch kein schlüssiger

Verzicht auf die Klageforderung abgeleitet werden.
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